
Beiblatt zur Parla~ontsko~~2onden~ 11.Dezember 1946. 

66/3 

deB Abgeordneten Ing.S c h u m y und Genossen an den BundElsministor für Finnll~· 

zen, betreffB..Bd die kurzfristige Rückforderung dor Einrichtungszuschüsse und 

Einricht.ungsdarlehsn. 

Mit dem Gesetz vom 5.7.1946, BGB1.Nr.49/48, wurden 1.1110 dio Gowä.hrung 

von Ehestandsdarlehen, Einrichtungsdarlehon und Einrichtungszuschüssen botref'­

f8ndon Gosetze, Verordnungen und Erlässe rückwirkond vom 27.4.1945 ausser Kraft 

gesetzt; insbG9.ondore wurden auch dia Bostimmungcn der Verordnung zur Fördürung 

der Landbovölkorung aufgehobon. Das Aufhobungsgesctz bcstinll:nt woi br, dass das 

BundQsministorium für Finanzon ormächtigt ist, die hinsichtlich dor Tilgung dar 

noch aushaftondcm Beträge an "Ehostandsdur1ohon und Einrichtungsdarlohol1 nötigem 

Anordnungen zu troffon. 

In einem Erlass des Bundesministoriums für Finanzen vom 7.10.19'~6, 

Z1. 57162-7/46, wurden die Finanzämter anguwies0n, die noch aushaft::mdon Ein.,.. 

richtungsdarlühon und Einrichtungszuschüsse zur Rückzahlung aufzuruf'Jn, da die 

Bodingungen für die Vormindorung der Darloh0nsschuld bis zum Zoi tpunkto dos 

Inkrafttrotens dos Bundcsgoset ZGS vom 5.7.19'16 noch nicht erfüll t soin l\.önuDn. 

Die gefertigton Abgoordnoton vorweisen darauf, dass im Gosetz vom 

5.7.1946/ BGBl.Nr .49/461 die Rückzahlung der Einrichtungszuschüsso mit l\:cd· 110m 

Wort orwähnt wird, sondern dass nur hinsichtlich der Tilgung dur noch 3.ushnfLm·~ 

don Beträge von Ehostandsdarlohen und Einrichtungsdarlehen von Seiton dos Fim.nz­

rninisteriumsdio nötigen Arlordnungon zu troffon sind. Der § 9 dor Vorordnung zur 

li'ördorung dor Landbovöllterung bestimnt ü ausdrückliah, dass die Einrichtungszu­

schüsso nicht rückzahlbar sind, 

Einrichtun~sdarlehen wurden an Angohörmgo dor Landbovö1kerung., dia 

nach dem 30.6.1938 geheiratet hatten, gowährt, wenn mindostons einer dor Eho­

gatton in don lotzten 5 JFthron ununtorbrochen in der Land-und Forstwirtschaft 

tätig güwoson war. DiG Verordnung sah vor, dass, wenn die Ehegatten nach dcr 

l!:hoschlio ssung woitorhin 10 3[1.hrG in d0r Landwirtschaft tätig waron, dio Ein­

richtungsschuld 1JJI 500 RM und nach Ablauf oines weiteren Jahres um je 50 RM 

sich vormindert. 
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Nur unter diesen Voraussotzungen haben die Leuto das Einrichtuni':sdarlohcn 

nnd d~e Einrichtungszuschüsse in Empfang g onommon. Dio von don Finanzämtorn im 

;;illno Ihres Erlasses getroffone Anordnung stollt eirw grosso Härte für dio vor­

Lui"ratoten Landarbeit er dar, dia gorade jetzt eino' gewaltige Leistung für das Zu­

~:tandokommcn der Ernährungsprodukto vollbracht habon. 

Wir fragen don Herrn Bundesminister, 

ob er geneigt ist, die Rückforderung der Einrichtungszuschüsse und Ein­

richtungsdarlehen im Sinne dur obigen Darlegungon einer neuerlichen Uborprüfulll'3 

zu unterziehen. 

-.-.- .. - ..... -
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